
N Finanzamt Hof
mit Außenstellen

Finanzamt Hof mit Außenstellen, Postfach 13 68, 95012 Hof

Herrn
Peter Richter
Brand
Am Sportplatz 7
95615 Marktredwitz

25.03.2024

Herr Malik

09281 929-1203

Bitte bei Anürort angeben:

Aktenzeichen: 2231 1081 41122 K03/MD

ldentifikations-
n

Bescheid über die gesonderte
Feststellung der Einhaltung der
satzungsmäßigen
Voraussetzungen nach § 60a
Ahe ,l Af.l

für Sie als gesetzlicher Vertreter von Freiwillige Feuenruehr Brand b. MAK 1874 e.y., Schulweg 11,

95615 Marktredwitz

Feststellung

Es wird nach § 60a Abs. 1 AO gesondert festgestellt, dass die Satzung der Körperschaft
Freiwiflige FeuerwehrBrand b. MAK 1BT4e.N., Schulweg 11,95615 Marktredwitz
in de1 Fas_sung vom 03.02.2016 die satzungsmäßigen VorausseEungen nach den ss 51, Sg, 60
und 61 AO einhält.

Dienstgebäude Öffnungszeiten Servlcezentrum Kontaktmöglichkeiten
ErnstReuter-Sh. 60 Montag bis Mittwoch, Freitag 08:00 - 12:00 www.finanzamt.bayern.de
95030 Hof Donnerstag 08:00 - 17:00

öffnungsieiten Finanzamt
nach telefonischer Vereinbarung

Kreditinstitut IBAN BIC
Deutsche Bundesbank Filiale München DE69 Tooo 0ooo ooTo oo15 18 MARKDEFIToO
sparkasse Hochfranken (TM Hof) DE83 7805 oooo o38o 0207 so BYLADEMIHoF
HypoVereinsbank Hof DEB27BO2 O07O OOO2 28OO OO HYVEDEMM424

Datum:
lhr Zeichen:

Bearbeiter:

Telefon:
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Hinweise zur Feststellung

Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung im Sinne der §§ 5,l ff. AO ausschließlich und

unmittelbar

folgende gemeinnützige Zwecke:- 
die F-örderung däs Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschtrtzes sowie der

Unfallverhütung
52 Abs. 2 Satz 1 Nr 12

Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung

Oer Steue6eguns-tigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht

verbunden.

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der

Steuerpflichtigen,-die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die

Körpeächaftärbringen (§ 6Oa Abs. 1 Satz2AO). Die Bindungswirkungdiese.r Feststellung

enträtn ab dem zeitöun[t, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht,

aufgehoben oder gäanO.rt werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei den für die Feststellung

erhäbficnen Verha]tnissen eine Andärung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der

Anderung der Verhältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO).

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der

iatsacnticnen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im

Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die

ausschließliche und unmittei-bare Erfüllüng der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und

;den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Dies muss durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen

,nO nrrg"ben, Tätigkeitibäricht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und

EntwicKüng der Rüökhgen) nachgewiesän werden (§ 63 AO). Über die Ste-uervergünstigungen

nach den einzelnen Steüerlesetzän wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.

ln jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen

Gäschäftsbetrieb unterhdfi, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben

ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der

Steuerbefreiun! von der Körpdrschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht

grundsätzlich nicht berührt.

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmem sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf.

Kirchensteuei einlubehalten und an das Finanzamt abzuführen.



Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätig ungen

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlvenrendeten Zuwendungen

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oderveranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in dir Zuwendunlsoestatiiuni änleierenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgaigene Säuei. 

- --'
Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die
:lts.qnserg-9e^wgrbesteuer pauschar mit 1s o/o der Zuwendung angesetzt (§ 1oü Abs. a ESIG,
§ 9Abs. 3 KStc, § 9 Nr. 5 GewStG).

Bei KapitalertrEigen, die bis zum 91.12.2026 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalertragsteqerg[zyo nach § 44 a Abs. 4 und 7 satz 1 Nr. 1, sowie Äos. +o sat-r-'rlr. s unoAbs. 10 satz 1 Nr. 2 EstG die vorlage dieses Feststeilungsbescheides ooerule üGrtÄung
einer Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Glelche gilt uis zum ä. a.-z"itprnü tu, oie
Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 satz .1 Ni 3 ESIG durch das '
depotführende Kredit., Finanzdienstleistungs- o_der Wertpapierinstitut. Soweit däXapitatertrage
L s- des § 43 Abs. r satz 1 Nr.1€ 

-ESIG 
einen Betrag von äo.ooo Euro uoersteigen, isi ;insteuerabzug in Höhe von drei Fünftern vozunehmenl wenn der Gräubid; b;irüfl;l;;,

Kapitalerträge nicht seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirtscÄ'artrfu'eitt!äiiiäer aerAktien oder Genussscheine ist.

Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetriäb anfallen, ftlr den die aetäiung ,on oer k6iperscn.ä.t"r"..
ausgeschlossen ist.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden
Die Körperschaftist berechtigt, für spenden, die ihr zur veMendung für diese Zwecke
zugewendet werden, zuwendungsbestätigungen nach amflich vorgäschriebenem vordruck (§ so
Abs. 'l ESTDV) auszustellen.
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Zuutendungsbestätigungen für Mitg liedsbelträge
Die Körperschaft ist berechtigl fü-r Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amflich
vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen. 
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Die amtlichen
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Begründung und Nebenbestimmung

Rechtsbehelfsbelehru ng

lhr Finanzamt
(Dieses Schreiben wurde maschinett erstettt und ist ohne lJnterschrift gültkl)

ESTDV Einkommensteuer, ung, GewStG = Gewerbesteuergesetz'

KSIG =

Dieser Verwaltungsakt kann mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Einspruch ist jedoch

ausgeschlossen, ioweit dieser Bescheid einen Venväftungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein

irra".r,g"r Einspiuch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder

Ni.ntrr]i6sung'sbescnweräe anhängig ist. tn diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt

Gegenstand des Rechtsbehelfsverfah rens.

Der Einspruch ist beim Finanzamt Hof mit Außenstelten schriftlich einzureichen, diesem

elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären'

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages,

an dem lhnen dieser Bescheid bekanntgegeberiworden ist. BeiZusendung durch einfachen Brief

oder Zustellung mittels Einschreiben düräh Übergabe gilt.die Bekanntgabe mit dem dritten Tag

nä.n nrtgrbe lur post als bewirkt, es sei denn, Jass d-er Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt

irg"g"nö"n ist. Bei Zustellung mit Zlstellunqsurkunde oder durch Einschreiben mit Rückschein

äääröegän Empfangsbekennt-nis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Bei Zusendung durch einfachen Brief außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gilt die

äekanntgaoe iinen Monat nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu

äinä, r[at"r.n Zeitpunkt zugegan§en ist. Bei Zustellung. mittels Einschreiben mit Rückschein

ää"i O*.n Zustellunisersuchän ist tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der

Einrp*.ti ric-rrtet. gs sött angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird.

Ferner sollen oie ratsacrr"n, äiJrur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzhinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervenraltung und über lhre Rechte

Datenschutz-G rundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie
nach der

Dieses nformationsschrei ben
bitte dem allgemeinen I nformati onsschrei ben der Finanzverwaltung.

unter .finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschutz') oder erhalten Sie bei hrem Fi nanzamt.
finden Sie


